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Amtlicher Teil: 
 

Einladung zu der 22. Sitzung des Rates der Stadt am 
21.12.2017, 18:00 Uhr Rathaus St. Tönis, Sitzungssaal, 
I. Etage, Hochstraße 20a, 47918 Tönisvorst 
 

Öffentliche Sitzung 
1 Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und 

Beschlussfähigkeit des Rates der Stadt 
2 Einwohnerfragestunde 
3 Schriftliche Einwendungen gegen den öffentli-

chen Teil der Niederschrift der letzten Sitzung 
4 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
5 Anträge gemäß § 3 der Geschäftsordnung 
5.1 Antrag nach § 3 der GO der FDP-Fraktion vom 

09.11.2017 
hier: "Live-Übertragung der Rats- und Aus-
schuss-Sitzungen" 

6 Anregungen und Beschwerden gemäß § 24 
GONRW 

7 Bestellung von stellvertretenden Schriftführern 
für die Sitzungen des Rates der Stadt 

8 Breitbandausbau Kreis Viersen/Stadt Tönisvorst 
9 Digitale Infrastruktur in Tönisvorster Schulen 

„Gute Schule 2020“ 

10 Feststellung des Jahresabschlusses 2015 und 
Entlastung des Bürgermeisters 

11 Behandlung des Jahresfehlbetrages 2015 
12 Entwurf der Haushaltssatzung für das Jahr 2018 
13 Wirtschaftsplan des Städtischen Abwasserbetrie-

bes für das Wirtschaftsjahr 2018 mit Gebühren-
kalkulation für leitungsgebundene Anlagen und 
die Grundstücksentsorgung 

14 Satzung über die Höhe der Benutzungsgebühren 
für die Abwasseranlage der Stadt Tönisvorst für 
das Haushaltsjahr 2018. 

15 Satzung  über die Höhe der Benutzungsgebühren 
für die Grundstücksentsorgung  der Stadt Tönis-
vorst für das Haushaltsjahr 2018 

16 Satzung der Stadt Tönisvorst über die Benutzung 
der Bestattungseinrichtungen 
-Friedhofssatzung- 
hier: II. Änderungssatzung 

17 Satzung der Stadt Tönisvorst über die Erhebung 
von Gebühren für die Benutzung von               
Bestattungseinrichtungen für 2018 

18 Mitteilungen 
 
Nichtöffentliche Sitzung 
19 Schriftliche Einwendungen gegen den nichtöf-

fentlichen Teil der Niederschrift der letzten    
Sitzung 

20 Anfragen gemäß § 17 der Geschäftsordnung 
21 Bebauungsplan Tö-83 "Vorster Straße/Südring" 

Antrag auf Änderung des Durchführungsvertra-
ges 

22 Neuvergabe Gaskonzession: 
hier: Beschluss zur Festlegung der Auswahlkrite-
rien nebst Gewichtung und Mindestanforderun-
gen sowie der Eignungsnachweise bezüglich der 
Auswahl des künftigen Gaskonzessionsvertrags-
partners 

23 Verletzung der Verschwiegenheitspflicht 
24 Mitteilungen 
 
Der Bürgermeister 
gez. Thomas Goßen 
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Öffentliche Zustellung 
 
Gemäß §§ 1 und 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes 
für das Land NW (Landeszustellungsgesetz - LZG -) vom 
07. März 2006 (GV NRW S. 94) in der z.Zt. gültigen Fas-
sung, wird die an  
 

Herrn Dragi Selimovic, zul. unbekannt gerichtete 
 
Pfändungs- und Überweisungsverfügung vom 23.10.2017, 
Aktenzeichen VIB 3863, öffentlich zugestellt, da die der-
zeitige Anschrift nicht ermittelt werden kann. 
 
Die Verfügung kann während der allgemeinen Sprechzei-
ten bei der Abteilung 3 – Stadtkasse-, Hospitalstraße 15, 
47918 Tönisvorst, Zimmer 105 von dem Empfänger einge-
sehen und in Empfang genommen werden. 
 
Er gilt zwei Wochen nach Veröffentlichung im Amtsblatt 
der Stadt Tönisvorst als zugestellt. 
 
 
Stadt Tönisvorst 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag: 
gez. Bongartz 
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Satzung über die Höhe von Gebühren aus Anlass von 
Märkten in Tönisvorst 
 
Gemäß § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666) sowie der 
§§ 1, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 
712) in den derzeit  gültigen  Fassungen  hat  der  Rat  der  
Stadt Tönisvorst in seiner Sitzung am 14. September 2017 
folgende Satzung beschlossen:  
 

§ 1 
Höhe der Gebühr 

 
(1) Die Gebühr bemisst sich nach Quadratmeter der in 

Anspruch genommenen Fläche. 
 
(2)  Die Gebühr beträgt je Quadratmeter 
 
  
     für die Marktstände    1,15 €  
 
  
 (3) Neben den Gebühren, die halbjährlich erhoben 

werden,  sind die Kosten für die Anschlüsse an die 
Versorgungseinrichtungen sowie für Strom- und 
Wasserverbrauch zu zahlen. 

 
 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die Satzung tritt am 01. Januar 2018 in Kraft. 
 
Bekanntmachungsanordnung: 
 
Die vorstehende Satzung der Stadt Tönisvorst über die 
Höhe von Gebühren für die Märkte wird hiermit bekannt 
gemacht. 
 
Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt gemäß § 15 der 
Hauptsatzung der Stadt Tönisvorst vom 05.10.1999 in der 
zur Zeit geltenden Fassung. 
 
 
Hinweis: 
 
Auf die Rechtsfolgen nach § 7 Abs. 6 der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen wird hingewiesen. 
Diese Vorschrift hat folgenden Wortlaut:  
 
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
dieses Gesetzes kann gegen Satzungen, sonstige ortsrecht-
liche  Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn, 
 
eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigenverfahren wurde nicht durchgeführt, 
 
die Satzung oder die sonstige ortsrechtliche Bestimmung 
oder der Flächennutzungsplan ist nicht ordnungsgemäß 
öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstan-
det oder 
 
der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Ge-
meinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Man-
gel ergibt. 
 
Tönisvorst, den 24.11.2017 
Der Bürgermeister 
gez. Goßen 
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Nichtamtlicher Teil: 
 
 

Wichtiger Hinweis für Abonnenten: Das Amtsblatt kann als 
kostenlose Newsletter bestellt werden. Dafür auf die städti-
sche Internetseite www.toenisvorst.de gehen. Unter dem 
Punkt Aktuelles (in der oberen Menüleiste), die Seite News-
letter (Menüspalte links) anklicken. Hier trägt man dann seine 
eMailadresse ein und wählt die gewünschten Meldungen aus.  
Zudem liegt das Amtsblatt für Selbstabholer kostenlos zur 
Mitnahme in den Verwaltungsgebäuden aus (Auslegestellen 
siehe rechte Spalte). Darüber hinaus kann das Amtsblatt per 
Post nach Hause geschickt werden. Die Kostenpauschale für 
das Jahresabonnement liegt bei 38,50 Euro pro Jahr. 
 

Impressum :
 
Herausgeber:  

 Stadt Tönisvorst,  
Der Bürgermeister 
Bahnstraße 15 
47918 Tönisvorst  
Tel.: 02151/999-174 
 
Erscheinungsweise:  
Monatlich und zusätzlich bei Bedarf  
Auflage: 200 Exemplare  
 
Bezug: 
Inklusive Versandkosten: 
Jahresabonnement 38,50,-- € 
Einzelzustellung 1,-- €  
zahlbar jährlich im Voraus bzw. einzeln bei Bezug  
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St. Tönis 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Bahnstr. 15 
Verwaltungsgebäude St. Tönis, Hospitalstr. 15 
Stadtbücherei im Rathaus St. Tönis, Hochstr. 20a 
NEW AG, Ringstraße1/Eingang Krefelder Str. 8 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in St. Tönis, Ringstr. 1 
Volksbank Krefeld e.G., St. Tönis, Rathausplatz 7 
Altentagesstätte St. Tönis, Mertenshof, Kirchstr. 14 
sowie in allen Kindergärten der Stadt Tönisvorst,  
Stadtteil St. Tönis  
 
Vorst  
Verwaltungsgebäude Vorst, St.Töniser Str. 8 
Altentagesstätte Vorst, Markt 3 
Geschäftsstelle der Sparkasse Krefeld in Vorst, Seulenstr. 5-9 
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47918  Tönisvorst 


